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völkerrechtlichen Charakter dieser 
Staatsgrenze. Auf Initiative der 
DDR entwickelte sich zwischen 
den politisch Verantwortlichen bei
der deutscher Staaten ein intensi
ver politischer Dialog. In Ausfül
lung des Art. 5 des V. kam auch ein 
Abrüstungsdialog zustande. In Ver
wirklichung des Art. 7 entstand ein 
ganzes System von Verträgen, das 
die Zusammenarbeit auf den ver
schiedensten Gebieten regelt. Zu 
den wichtigsten Vereinbarungen 
gehören u. a. das Abkommen über 
die Beziehungen auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens (1974), das 
Abkommen auf dem Gebiet des 
Post- und Fernmeldewesens 
(1976), das Protokoll über die Re
gelung der Sportbeziehungen 
(1974), das Abkommen über die 
kulturelle Zusammenarbeit (1986), 
die Regierungsvereinbarung über 
Informations- und Erfahrungsaus
tausch (1987), die Regierungsver
einbarung über die weitere Gestal
tung der Beziehungen auf dem Ge
biet des Umweltschutzes (1987), 
das Abkommen über die Zusam
menarbeit auf den Gebieten der 
Wissenschaft und Technik (1987). 
Einen wirksamen Beitrag zur 
Durchsetzung der friedlichen Ko
existenz markierte der offizielle 
Besuch des Generalsekretärs des 
ZK der SED und Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR, Erich 
Honecker, vom 7.-11. 9. 1987 in 
der BRD. Er leitete in den bilatera
len Beziehungen der beiden deut
schen Staaten eine neue Phase ein. 
Der Besuch verdeutlichte, daß die 
Friedenssicherung und die gemein
same Friedensverantwortung die 
Kernfrage in den Beziehungen zwi
schen der DDR und der BRD ist 
und bleibt. In einem Gemeinsamen 
Kommunique vom 8.9. 1987 unter
strichen beide Seiten die Bedeu
tung des V. als Basis für die weitere _ 
Entwicklung gutnachbarlicher Be
ziehungen zwischen beiden Staa
ten.

Vertrag Uber die Nichtweiter
verbreitung von Kernwaffen
—* Nichtweiterverbreitung von Kern
waffen

Vertrag über Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseiti
gen Beistand, 1955 (War
schauer Vertrag): am 14.5. 1955 in 
Warschau zwischen der VR Alba
nien, der VR Bulgarien, der DDR, 
der VR Polen, der VR Rumänien 
(SRR), der UdSSR, der Ungari
schen VR und der CSR (CSSR) für 
die Dauer von 30 Jahren unter
zeichnet; in Kraft seit 4. 6. 1955. 
Am 2614. 1985 wurde in Warschau 
das Protokoll über die Verlänge
rung der Gültigkeitsdauer für wei
tere 20 Jahre unterzeichnet. Für 
die vertragschließenden Seiten, die 
ein Jahr vor Ablauf dieser Frist der 
Regierung der VR Polen keine Er
klärung über die Kündigung ge
ben, bleibt er weitere 10 Jahre in 
Kraft. Zusammen mit dem —> Rat 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe bildet 
der V. das Fundament des multila
teralen politischen, ökonomischen 
und militärischen Zusammenwir
kens der sozialistischen Bruderstaa
ten. Er dient ausschließlich der 
Verhinderung von Kriegen und 
dem Schutz der Völker vor Aggres
sionen. Wesentliche Ziele der War
schauer Vertragsorganisation sind: 
1. Koordinierung der außenpoliti
schen Aktionen im Kampf um die 
gemeinsame Gewährleistung der 
Sicherheit der teilnehmenden Staa
ten, um die Erhaltung und Festi
gung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit; 2. Zu
sammenarbeit der Mitgliedsländer 
auf militärischem Gebiet, um ge
meinsam ihre Souveränität und Un
abhängigkeit zu schützen und jed
weden aggressiven Versuchen des 
Imperialismus so wirkungsvoll wie 
möglich entgegenzutreten.
Der V. wurde abgeschlossen, nach
dem mit der Ratifizierung der Pari
ser Verträge die BRD in die NATO 
aufgenommen und damit die Remi-


